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Entscheid Kantonsgericht, 11.11.2019
Art. 128 ZPO: Bei der Anordnung einer Personen- und Effektenkontrolle 
steht dem verfahrensleitenden Richter ein Spielraum zu. Dabei darf er sich 
auch auf nicht konkret fassbare Wahrnehmungen stützen, welche ein Gefühl 
der Unsicherheit ausgelöst haben, ist es doch gerade Sinn und Zweck 
derartiger Sicherheitsvorkehrungen, drohendes Unheil abzuwenden. Dies 
vermag objektiv gesehen keinen Verdacht der Befangenheit zu begründen. 
(Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 11. November 2019, FE.
2019.11; noch nicht rechtskräftig).

Aus dem Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer stellte ein Ausstandsbegehren gegen den Familienrichter im 

Eheschutzverfahren. Dieses begründete er unter anderem mit der vom Familienrichter 

für den Zugang an die Hauptverhandlung im Eheschutzverfahren angeordneten 

Personen- und Effektenkontrolle für die Eheleute.

 

 

Aus den Erwägungen:

(…)

 

4.  (…)
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Das Gericht kann im Rahmen der Sitzungspolizei vor allem aus Sicherheitsgründen im 

Rahmen der Verhältnismässigkeit Leibesvisitationen von Parteien anordnen (A. 

Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 128 N 7). 

Dabei steht dem verfahrensleitenden Richter, hier dem Beschwerdegegner, ein 

Spielraum zu (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, N 8.6). Der 

Familienrichter hat sich für den Entscheid über allfällige Sicherheitsvorkehrungen an die 

zuständige Fachperson der Kantonspolizei St. Gallen gewendet und dieser zum Einen 

die Sachlage geschildert und zum Anderen seine eigenen Wahrnehmungen bezüglich 

einer allfälligen Bedrohungslage dargelegt. Demnach habe er eine gewisse 

Aggressivität sowie ein emotionsgeladenes Klima zwischen den Parteien, welches nicht 

abschliessend eingeschätzt werden könne, festgestellt. Gestützt darauf erachtete die 

Fachperson eine Personen- und Effektenkontrolle als sinnvoll und angemessen.

 

Das Verhalten des Beschwerdegegners ist nicht zu beanstanden. Wie bereits die 

Vorinstanz zutreffend ausführte, ist insbesondere nicht auszumachen, inwiefern sich 

die angeordnete Personen- und Effektenkontrolle gegen den Beschwerdeführer 

persönlich richten sollte. Vielmehr nahm der Familienrichter damit seine Verantwortung 

gegenüber sämtlichen an der Eheschutzverhandlung beteiligten Personen 

gleichermassen wahr und machte aufgrund von Zweifeln an der 

Verhandlungssicherheit pflichtgemäss von dem ihm zustehenden Ermessen Gebrauch. 

Dabei durfte er sich durchaus auch auf nicht konkret fassbare Wahrnehmungen 

stützen, welche bei ihm ein Gefühl der Unsicherheit ausgelöst hatten, ist es doch 

gerade Sinn und Zweck derartiger Sicherheitsvorkehrungen, drohendes Unheil 

abzuwenden. Es geht nicht an, rückblickend festzustellen, dass die 

Sicherheitsvorkehrungen nutz- und sinnlos gewesen seien, weil sich kein 

sicherheitsrelevantes Problem ergeben habe. Eine Prognose beinhaltet per se immer 

eine gewisse Unsicherheit und kann nie mit der retrospektiven Sicht gleichgesetzt 

werden. Zudem entfaltet bereits die vorgängige Bekanntgabe der 

Sicherheitsmassnahmen ihre Wirkung und es kann nicht gesagt werden, wie sich eine 

Situation andernfalls entwickelt hätte.
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(…)

 

Nach dem Gesagten vermag die vom Beschwerdegegner angeordnete Personen- und 

Effektenkontrolle objektiv gesehen keinen Verdacht der Befangenheit des 

Familienrichters zu begründen.
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